
 

 

 
 
 
 

Letztverbraucher mit einem Jahresverbrauch über 1.000.000 kWh sind verpflichtet, dem 
zuständigen Netzbetreiber bis zum 31. März eines Jahres der im jeweils vorangegangenen 
Kalenderjahr aus dem Netz bezogenen und selbst verbrauchte Strommengen zu melden. 
 
Sollten Sie keine fristgerechte Mitteilung abgeben, erfolgt gesetzlich eine Einstufung in 
die Letztverbrauchergruppe A. Das bedeutet für Sie, dass die Netzumlagen in voller 
Höhe anfallen. 
 
An Dritte weitergeleitete Strommengen haben gemäß § 2 Abs. 8 
Konzessionsabgabenverordnung (KAV) Auswirkungen auf die Höhe der Konzessionsabgabe. 
Die weitergeleiteten Strommengen, die nicht durch den Sondervertragskunden, sondern durch 
weitere in dieser Kundenanlage angeschlossene Kunden verbraucht werden, werden nach 
den Regelungen der Konzessionsabgabenverordnung in Rechnung gestellt. 
 
Am 30. Juli 2021 haben die vier Übertragungsnetzbetreiber ihr gemeinsames 
Grundverständnis zum Thema Messen und Schätzen zusammengefasst. Die Informationen 
und das Dokument finden Sie unter folgendem Link:https://www.netztransparenz.de/de-
de/Erneuerbare-Energien-und-Umlagen/EEG/EEG-Abrechnungen/Abwicklungshinweise-
und-Umsetzungshilfen/Messen-und-Sch%C3%A4tzen 
 
Um Ihnen die jährliche Meldung der selbstverbrauchten Strommengen zu vereinfachen, 
erhalten Sie heute als Anlage ein Meldeformular von uns zur Verfügung. 
 
Bitte übersenden Sie uns das ausgefüllte und unterschriebene Meldeformular per E-Mail 
netzinfo.strom@swrng.de fristgerecht bis zum 31.03. 
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Anlage 1: 
Meldung über den im Jahr 2025 aus dem öffentlichen Netz bezogenen, 
selbstverbrauchten Strom gemäß § 36 Abs. 3 KWKG 2016 (n.F.) i.V.m. § 26 Abs. 
2 KWKG 2016 (a.F.) - Reduzierung des Aufschlags für besondere Netznutzung 
(bis einschl. 2024 § 19 StromNEV-Umlage). 

Letztverbraucher:  

Name/Firma:  ________________________________________________________ 

Straße: ________________________________________________________ 

PLZ, Ort: ________________________________________________________ 

Ansprechpartner: ________________________________________________________ 

Telefon, E-Mail: ________________________________________________________ 

Abnahmestelle: 

Straße, PLZ, Ort: __________________________________________________ 

Marktlokation/en: __________________________________________________ 

(11-stellig)  __________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Strommengen im Kalenderjahr 2025: 

Im Kalenderjahr 2025 wurden an der oben genannten Abnahmestelle  ___________________ 
Kilowattstunden (kWh) aus dem Netz der Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH bezogen. 

Vollständiger Selbstverbrauch 
Wir versichern, dass an der oben genannten Abnahmestelle im Kalenderjahr  
2025 ausschließlich Strom aus dem Netz bezogen wurde, der von dem oben 
genannten Letztverbraucher selbst verbraucht wurde. Eine Weiterleitung an 
Dritte, andere natürliche oder juristische Personen erfolgte nicht. 

Verzicht auf Privilegierung 
Wir bestätigen, dass wir an der oben genannten Abnahmestelle auf eine 
Privilegierung im Rahmen des Aufschlags für besondere Netznutzung für das 
vergangene Jahr 2025 verzichten und dementsprechend der höhere 
Umlagesatz für die insgesamt bezogene Strommenge abgerechnet wird. 

Weiterleitung an Dritte 
Wir versichern, dass an der oben genannten Abnahmestelle im Kalenderjahr  
2025 eine Weiterleitung an Dritte, andere natürliche oder juristische Personen in 
Höhe von ___________________ kWh erfolgt ist. Es ergibt sich daher ein 
Selbstverbrauch von ____________________ kWh für die oben benannte 
Abnahmestelle. 



Für den Fall, dass Sie Strom an Dritte weitergeleitet haben: 
Ist für die Weiterleitung von Strom an Dritte eine mess- und eichrechtskonforme 
Messeinrichtung gemäß § 33 Abs. 1 i.V.m. § 37 Abs. 1 MessEG vorhanden?  

JA: Angabe der gemessenen, weitergeleiteten Menge: ______________ kWh. 

NEIN: Angabe der weitergeleiteten Menge: ______________ kWh. 

Wenn NEIN: Die Ermittlung erfolgte per (bitte ankreuzen): 

ungeeichter Messung 

Schätzung 

Weitere Bemerkungen:  

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Anspruchsvoraussetzungen der sog. Letztverbraucherkategorie C des Aufschlags für 
besondere Netznutzung (bis einschl. 2024 § 19 StromNEV-Umlage).

Für die aus dem Netz bezogenen und selbst verbrauchten Strommengen von 
mehr als 1.000.000 kWh wird die Erfüllung der Voraussetzungen nach  § 30 Abs. 
1 Nr. 5 KWKG von einem Wirtschaftsprüfer oder einem vereidigten Buchprüfer 
testiert (Letztverbraucherkategorie C). 

Sofern ein Dritter diese Meldung im Namen des Letztverbrauchers abgibt, muss er mit diesem 
Formular auch eine gültige Vollmacht in Kopie einreichen. 

_________________ ____________________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift Letztverbraucher / Firmenstempel 
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